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§ 2a T-EBA
 T-EBA - EU-Berufsqualifikationen-Anerkennungsgesetz, Tiroler

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.11.2021

Im Sinn dieses Gesetzes gelten als

a) geschützte Berufsbezeichnung eine Form der Reglementierung eines Berufs, bei der die Verwendung einer

Bezeichnung bei der Ausübung einer beruflichen Tätigkeit oder einer Gruppe von beruflichen Tätigkeiten aufgrund

von Rechts- und Verwaltungsvorschriften unmittelbar oder mittelbar dem Besitz einer bestimmten

Berufsquali kation unterliegt und bei einer missbräuchlichen Verwendung dieser Bezeichnung Sanktionen

verhängt werden;

b) vorbehaltene Tätigkeiten eine Form der Reglementierung eines Berufs, bei der der Zugang zu einer beru ichen

Tätigkeit oder einer Gruppe von beru ichen Tätigkeiten aufgrund von Rechts- und Verwaltungsvorschriften

unmittelbar oder mittelbar Angehörigen eines reglementierten Berufs, die Inhaber einer bestimmten

Berufsqualifikation sind, vorbehalten wird, und zwar auch dann, wenn diese Tätigkeit mit anderen reglementierten

Berufen geteilt wird.

In Kraft seit 30.07.2020 bis 31.12.9999

 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
file:///

	§ 2a T-EBA
	T-EBA - EU-Berufsqualifikationen-Anerkennungsgesetz, Tiroler


